
Protokoll der ordentl. Jahres-Versammlung des
Schweiz. Gewerbevereins

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 19 (1903)

Heft 15

PDF erstellt am: 28.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch
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idjläft We Hebeit nbe# ein, ftudtt Me JLemni fnm ^enfiee Ijinein,

y votnltoU
ber

•rtartl. lalirt0=itifatnuilunö
beg

^dji»eij.#cinerß<»ewi»ö
©orattag Seit 7.Sunt 1903

im neuen ffotel Steinbocî
in Cfyut.

(g-ortfe|ung.)
8. Söa&I bait 11 Mitgliebern beê ZentraltwrftanbeS.

der Zentralborftanb beantragt, eS fei bie Sßaht ber

aièitgïieber beS ZentralborftanbeS geheim borgunehmen;
in ben Statuten ift bie 2Sat)Iart nidEjt borgefchrieben.
die gebructten SSergeidfniffe ber bisherigen SBorftanbS»

mitglieber fönnen als äSaplgettel gelten, wobei eS jebern

delegierten unbenommen bleibt, beliebige Streichungen
borgunéhmen unb anbere Siamen gu fdjreiben. diefer
Vorfdjläg mirb afgeptiert.

i>err fßräfibent teilt mit, baff §err S- Vogt in Vafel
als SBîitglteb beS ^entralborftanbeS guriitftrete unb bah
ber ©ewerbeberein 93afel als @rfa| für benfelben ben

beseitigen ißräfibenten biefer Settion, .fperrn ©rohrat
Pfeiffer, borfdjtage. @r erinnert, bah ntan bei ber
2öat)t beS ZentralborftanbeS ftets bie berfchiebenen

'

SanbeSteile gu berütffidjtigen beftrebt gemefen fei unb
baff meber bie beiben 83afel noch Slargau bermalen eine

Vertretung haben, mithin btefe SanbeSteile berütffic^tigt
Serben foßten.

§err SBertfçh bon daboS empfiehlt, bem Danton
©raubünben einen Vertreter im gentralborftanbe gu
geben in ber ißerfon beS Hauptmann Soft in daboS.
Übenfo empfiehlt benfelben §err Semabeni bon Slrofa.

§err ©rohrat ©öttiSheim befürwortet bie SBapl beS

.fperrrt Sßfeiffer.

Sluf Anfragen beS ißräfibiumS werben weitere Vor»
fdjläge nicht funbgegeben.

SBahlergebniS. Snt erften SBahlgang werben
mit bem abfotuten Meßr gewählt bie bisherigen Mit»
glieber, Herren DedjSlin, Marmorift in Schaffhaufen ;
Iwnegger, iö.udbruäereibefiher in St. ©aßen; Soß.
Meper, Sdhloffermeifter in Sugern; fpcp. Naumann, alt
Säctcrmeifter tn dh.alwil; Séon ©enoub, direftor beS

©ewerbemufeumS in greiburg ; gfifd}, Mechanifer in
droaen ; V. VooS, Zeichenlehrer itt Scßmpg ; Zeßweger,
VnChbmbermeifter inZürich; 9îuoff, Stabtammann in
grauenfelb; ©afpari, 9tpoti)efer in Vebeß —unb neu
an Steße beS bemifftonierenben fperrn Sßogt $err Soft,
Saufmann in daboS=$ßlaf}.

der Zentralborftanb beantragt, es fêi £err S- Vogt»
58ogt, feit 9 Sahnen Mitglieb beS ZentralborftanbeS, in
Slnertennung feiner bielfaChert Verbienfte gum ©pren»
mitgliebe gu wählen. Qfrttmerhin habe biefer Intrag
bié Meinung, bah biefe ehrenbe StuSgetdfnung nicht für
jeben aus bem gentralborftanbe Scheibenben als Siegel
angufehen fei. diefer Eintrag wirb einftimmig ange»
nommen.

Mo die Arbeit zieht in» Haus, läuft vie Armut bald hiuau«;
Schläft die Arbeit aber ei«, guckt die Armut zum Feufter hiuei«.

Protokoll
der

Ordevtl. Iahres-Uersammlung
des

Schweiz.Kewertievereins
Sonntag den 7. Juni 1903

im neuen Hotel Steinbock
in (Lhur.

(Fortsetzung.)
8. Wahl von 11 Mitgliedern des Zentralvorstandes.

Der Zentralvorstand beantragt, es sei die Wahl der

Mitglieder des Zentralvorstandes geheim vorzunehmen;
in den Statuten ist die Wahlart nicht vorgeschrieben.
Die gedruckten Verzeichnisse der bisherigen Vorstands-
Mitglieder können als Wahlzettel gelten, wobei es jedem
Delegierten unbenommen bleibt, beliebige Streichungen
vorzunehmen und andere Namen zu schreiben. Dieser
Vorschlag wird akzeptiert.

Herr Präsident teilt mit, daß Herr I. Vogt in Basel
als Mitglied des Zentralvorstandes zurücktrete und daß
der Gewerbeverein Basel als Ersatz für denselben den

derzeitigen Präsidenten dieser Sektion, Herrn Großrat
Pfeiffer) vorschlage. Er erinnert, daß man bei der

Wahl des Zentralvorstandes stets die verschiedenen
'

Landesteile zu berücksichtigen bestrebt gewesen sei und
daß weder die beiden Basel noch Aargau dermalen eine

Vertretung haben, mithin diese Landesteile berücksichtigt
werden sollten.

Herr Bertsch von Davos empfiehlt, dem Kanton
Graubünden einen Vertreter im Zentralvorstande zu
geben in der Person des Hauptmann Jost in Davos.
Ebenso empfiehlt denselben Herr Semadeni von Arosa.

Herr Großrat Göttisheim befürwortet die Wahl des

Herrn Pfeiffer.
Auf Anfragen des Präsidiums werden weitere Vor-

schlüge nicht kundgegeben.

Wahlergebnis. Im ersten Wahlgang werden
mit dem absoluten Mehr gewählt die bisherigen Mit-
glieder, Herren Oechslin, Marmorist in Schaffhausen;
Honegger, Buckdruckereibesitzer in St. Gallen; Joh.
Meyer, Schlossermeister in Luzern; Hch. Baumann, alt
Bäckermeister in Thalwil; Leon Genoud, Direktor des
Gewerbemuseums in Freiburg; Fisch, Mechaniker in
Trogen; B. Boos, Zeichenlehrer in Schwyz; Zellweger,
Buchbindermeister in Zürich; Ruoff, Stadtammann in
Frauenfeld; Caspari, Apotheker in Vevey —und neu
an Stelle des demissionierenden Herrn Vogt Herr Jost,
Kaufmann in Davos-Platz.

Der Zentralvorstand beantragt, es sei Herr I. Vogt-
Vogt, seit 9 Jahren Mitglied des Zentralvorstandes, in
Anerkennung seiner vielfachen Verdienste zum Ehren-
mitgliede zu wählen. Jünnerhin habe dieser Antrag
die Meinung, daß diese ehrende Auszeichnung nicht für
jeden aus dem Zentralvorstande Scheidenden als Regel
anzusehen sei. Dieser Antrag wird einstimmig ange-
nommen.
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9. Vunbeggefelj Detreffenb Verfürjunfl ber Irbeitêgeil
an ©autgiagen unb ©etturbegefehgebung. ©g ift ben
©eftionen'alg Vorlage §u biefern £raftanbum bte bc=

gügtic^e ©nqüete beg' ©djmetgcr. ©emerbeüeceing (§eft
XX ber „©eroerbliche ^eitfragen") gebcucft gugeftelft
roorben.

®er Veferent, fperr ©efretar Voog=3egher, erläutert
beri ©ntrourf beg Vunbëggefe|eg in feinen loefeutlidjen
Veftimmungen unb rcfumiert bag Oorliegeube ©rgebnig
ber ©nquete über bie bepgücfjen ®ufic£)ten unb äBünfdje
beg ©eroerbefianbeg. @g gelangten babei £)aitpifcic£)Iic£)

fotgeube ©efichtgpunfte gur ©eltüng: ©rfteng : bie ent=
fdjiebeite Oppofitton. gegen bie ©efegegporlage, rocidje
unfern Vetriebg» unb ^rubuftiongüerljältuifieu nicht
Rechnung trage; groeitcug; bie Singbeljuung beg Sabril»
gefe^eg auf ben Kleinbetrieb, unb britteitg : bag Ver=
tätigen beg ©eroerbeftaubeg nacf) einem fchroeigerifchen
©ctoerbegefeh finbe fein ®ef)ör.

®ie ©efehegporlage hätte mancherlei fdfabigeube
Konfequengett für ben geroerblichen; ;©efc|äftgbetrieb,
ingbefonbere eine mehr atg blog einftünbige Verfürguug
ber Slrbeitggeit unb bie (Srfdjiueritng ber Vornahme
bon Veinigunggarbeiten am ©amgiag abenb. (Sine

gange 3lngaf)l bon ©eroerben pat gerabe bie ©amgtagg»
arbeit für ©rlebigung preffanter Aufträge am notmein
bigften unb fann foldfe nicht auf beu äRotttag ber=ü
fdjieben.. ®ie praftifcfje foufequente ?tugfüprung beg

©efe|eg iföte ;)eine Steifje bon ©chröierigfeiten, ingbefom
bere jene Veftimmuttg, monad) nur bie Kantougregie*
rungen" bie VeroiEigung .gur uugnahmgroeifeu Certain
gerung ber Strbeitggeit ' gèftatten bürfen.

SBir oerfcunett burcpaug nicht bie pumane Xenbcug

beg ©efe|eg;. biefelbe roirb aber buret) bie gu gemärtn
genben Stacptette mefjr atg aufgewogen. 2öal)renb man
£>iê£)er fotdje ©efefje nur auf ©ruub meitgetjenber @r=

hebungen erlieg, |at man für biefe Vortage ben @e=

roerbeftaub gar nicht angefragt, .guerft mar nur eine

Ülrbeitgöerfürgung für bie grauen .beabfidftigt; ba fid)
bieg aber atg untunlich erroreg, pat man fonfequenter»
meife eine Vebuftton ber ©amgtaggarbeit für ade
Arbeiter borgefcplagen. iDie ©nqüete ergab, bajj bon
82 Slntmorten fidj £8 gegen bag Vunbeggefe| aug»
fpradjen unb. nur 10 bafür, mährenb 5 ©eftionen er=

flatten, baff bie grage für fie fein birefteg Sntereffe
biete. Sie guftimmenbcn ©eftionen machten aber mit
einer lugnapme fetjr gewichtige Vorbehalte. ©g haben
fomit unfere ©eftionen biefen, Vunbeggefe|=@ntrourf
mit einer DJiehrheit abgelehnt, toie eg nod) mit feinem
anbern ©efep ber gad gemefen ift.

SBag nun bie Éugbel)nung beg gabrifgefeheg auf
ben Kleinbetrieb anbelangt, fo erinnert ber Vefereut
barau, bah f- 3- bei ©rlah begfelbert im gal)re 1877
nicmaub an eine Unterftelluug oon |janbroerf unb
©eroerbe unter biefeg ©efep buchte. Df)ue bie guten
SBJirfnitgen beg ©efcfjeg auf bie gabrifbeoölferung gu
berfenneu, fo ift both gu bebeufen, bah nicht atleg, mag
für bie gabrifinbuftrie gmecfmähig, auch für bag Klein--
gemerbe pafjt, unb bah unfere ©eroerbe ebenfadg immer
mehr mit ber augläubifchen Konfurreng gu fämpfen
haben. SDie heutige fßrajüg,- roonach SBerfftätten mit
mef)r alg 5 Arbeitern unb mit motorifdjer Kraft ober
mit jugeublidjcit Arbeitern begm. Setzlingen, ober auch
betriebe, melche geroiffe ©efahreit für lieben unb @e=

fuubt'eit ber Arbeiter bieten, alg gabrifbetrieb gelten,

'K
-x;

n

'j'
'Ü
ms;

Ü '

j<; ;

W-

ff

C/osefe

Jf/epr,«jurasse/ ^rma/upsn/ain/f.
1 Tl' : • — 1

• - Se/é/>Aon

/vZ/ff/e o'er J//?O! y>fo5cA//?e/j/wir/Zr yVwr/7Z>e/^.

Î3S -a er

cr/7 Mec/ez-ver^cru/e/-
w/7f? /rp/i^o. 1988

f 1?

234 Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins) Nr. IS

9. Bundesgesetz betreffend Verkürzung der Arbeitszeit
an Samstagen und Gewerbegesetzgebung. Es ist den
Sektionen als Borlage zu diesem Traktandum die be-

zügliche Enquete des Schweizer. Gewerbevereins (Heft
XX der „Gewerbliche Zeitfragen") gedruckt zugestellt
worden.

Der Referent, Herr Sekretär Boos-Jegher, erläutert
den Entwurf des Bundesgesetzes in seinen wesentlichen
Bestimmungen und resümiert das vorliegende Ergebnis
der Enquete über die bezügfichen Ansichten und Wünsche
des Gewerbestandes. Es gelangten dabei hauptsächlich
folgende Gesichtspunkte zur Geltung: Erstens: die ent-
schiedeile Opposition gegen die Gesetzesvorlage, welche
unsern Betriebs- und Produktionsverhältnissen sticht
Rechnung trage; zweitens: die Ausdehnung des Fabrik-
gesetzes auf den Kleinbetrieb, und drittens: das Ber-
langen des Gewerbestandes nach einem schweizerischen
Gewerbegesetz finde kein Gehör.

Die Gesetzesvorlage hätte mancherlei schädigende
Konsequenzen für den gewerblichen Geschäftsbetrieb,
insbesondere eine mehr als blos einstündige Verkürzung
der Arbeitszeit und die Erschwerung der Vornahme
von Reinigungsarbeiten am Samstag abend. Eine
ganze Anzahl von Gewerben hat gerade die Samstags-
arbeit für Erledigung pressanter Aufträge am notweil-
digsten ustd kann solche nicht auf den Montag ver- -

schieben. Die praktische konsequente Ausführung des
Gesetzes böte eine Reihe von Schwierigkeiten, insbesou-
dere jeste Bestimmung, wonach nur die Kautousregie-
rungen die Bewilligung zur ausnahmsweiseu Verlän-
gerung der Arbeitszeit gestatten dürfen. 1

Wir verkennen durchaus nicht die humane Tendenz

des Gesetzes; dieselbe wird aber durch die zu gewärti-
genden Nachteile mehr als ausgewogen. Während man
bisher solche Gesetze nur aus Grund weitgehender Er-
Hebungen erließ, hat man für diese Vorlage den Ge-
werbestau d gar nicht angefragt. Zuerst war nur eine

Arbeitsverkürzung für die Frauen beabsichtigt; da sich

dies aber als untunlich erwies, hat man konsequenter-
weise eine Reduktion der Samstagsarbeit für alle
Arbeiter vorgeschlagen. Die Enquete ergab, daß von
82 Antworten sich (18 gegen das Bundesgesetz aus-
sprachen und nur 10 dafür, während 5 Sektionen er-
klärten, daß die Frage für sie kein direktes Interesse
biete.. Die zustimmenden Sektionen machten aber mit
einer Ausnahme sehr gewichtige Vorbehalte. Es haben
somit unsere Sektionen diesen. Bundesgesetz-Entwurf
mit einer Mehrheit abgelehnt, wie es noch mit keinem
andern Gesetz der Fall gewesen ist.

Was nun die Ausdehnung des Fabrikgesetzes auf
den Kleinbetrieb anbelangt, so erinnert der Referent
daran, daß s. Z. bei Erlaß desselben im Jahre 1877
niemand an eine Unterstellung von Handwerk und
Gewerbe unter dieses Gesetz dachte. Ohne die guten
Wirkungen des Gesetzes auf die Fabrikbevölkerung zu
verkennen, so ist doch zu bedenken, daß nicht alles, was
für die Fabrikindustrie zweckmäßig, auch für das Klein-
gewerbe paßt, und daß unsere Gewerbe ebenfalls immer
mehr mit der ausländischen Konkurrenz zu kämpfen
haben. Die heutige Praxis, wonach Werkstätten mit
mehr als 5 Arbeitern und mit motorischer Kraft oder
mit jugendlichen Arbeitern bezw. Lehrlingen, oder auch
Betriebe, welche gewisse Gefahren für Leben und Ge-
sundheit der Arbeiter bieten, als Fabrikbetrieb gelten,
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£)at allerlei Sonjequengen. äJiauctjer SReifteramirb • ba=

bur^-'öe®cmfa§t/ feinen Se^rlirtg meltranjune^nteit)* Em
ber Unterfteüuttg gu entgegen ; baburch erleibet bie

Vemeggrunb baüou abgehalten. ®ie Untcrftelluug unter
bag gabrifgefeg betiugt auct) bie fpaftpflicht für Unfälle
mit all ..ihren ©efahren, Dîac^teilen uub Soften.« ®ie
Sonlurrengfähigfeit ber Steinbetriebe mirb mit ber Oer*

Kirsten '.Slrbcit^eit eingefchräult.
®ie .^Behauptung, mir feien • in ber 9lrbeitetf<hu|=

qefc|gehttng nod) gurücf, ermeift fid),-namentlich, fpmeit
eS bie Sürjung ber §lrbeitS§eit betrifft, als unrichtig:;
bie ©tfjroeij ift hierin am meiteften tiorgefcl)ritten.« - ®ie
©rofinbuftae. Ijat gan^ anberc tßrobultioiiäbeiljältniffe
unfj JSebürfniffe. als ba§ fpanbmerf. StudE) ber ©in*
toanb, eS müffetin ber«f(|meijerif^en;Slrbeiterf(^u^gefe|'
öebimgf mieber etmaS öormärtS gelten, ba feit ©rlaf)
be§ gabrifgefe|eS nid)t§. gefd)el)en, miberlegt iRefcrettt
burd^ ©rmähnung.. öerf^iebewer fojiqlgefelgejjgrife^er- «

©rlaffe unb Verorbnungen unb befonberS buret) bie
itnmermätjrenbe Slenberung beS gabrifgefe^eS • unb ber
Haftpflicht.

SlnbererfeitS i)at atterbingS bie ©eroerbegefehgebung
keinerlei Nottfd)ritte erhielt mitüluSnahme ber gemerb-
liefen VerufSbilbung, bte mir banfbar anerfemten. ®em
*8auernftanb E)at man mit Stecht ein 33unbeSgefe| jur
Nörberung ber £anbmirtfd)aft gegeben. ®er ©emerbe-
uanb öerlangt nad) einem fc£)mei§erifct)en ©emerbegefeg.
®a§ mollen mir bamit erftreben? ®em Vunbe füllte
oie Regelung einer fïîeitje bon Verhäftniffen übertragen
loerben, meiere bie Santone, ©emeinbe unb ©ingeine
Jucht; bon fic§ aus orbnen tonnen, fo 3. 18. bie 93e=

mntpfnng beS unlautern SBettbemerbeS, bie Siegelung
ôeê@ubntiffiunS=, beS§aufierroefenS, ferner bie materielle
a°eberung ber ©eroerbe unb iEjre genoffenfchaftlid)e
^ntmieftung. Slufer ber gefeilteren Drbnung beS @0
JöerbemefenS mu| baSfelbe aucT in ber allgemeinen
*®ofe|gebuitg beffere Verücffichtigung finben, fo 5. V.

bei ber Vereinheitlichung beS« 3iüilred)tS,-bem patent»
tajen, bet: -Sebcnsmittelgefebgebuug, bent -VetreibEngS»
Unb SortlurSgefei. ; SKit « ber allgemeinen ©emkbebrb-
nuttg -, motten, mir aber leim. >8unbeSgefei, « baS< : -bie

©oBjiefiung ben tjJoltgeiorganennüberlägt, fonbetn ben
gefeiltdj <gefchü|ten VerufS-öerbünben »unter- ftactilicher-
Dberauffidjt eine ÜRitroirfnng jufiehert.

Stile biefe fragen haben uns feit ftaljrcn befchüftigt,
finb. atfo für bie heutigen Verhemblungen nichts neubS.-
Stöir bürfen jebodf) nic£)t bieVel)örben bloS anfingen,
ba^ fie bie fÉûnft|e beS ©emerbeftaubeS öernadfläffigeit,
fonbern füllten- auch aufrichtig befernten, baf, 'obmof)!
bie gemerbliche ©rganifation «in ben; legten Sahren
fd)öne fJortfcEjrittc erhielt habe, in biefer Verteilung noch»
üiel mehr • geschehen lönnte. Stur eine Irftftige« ©rgarti-
fation mirb ©ef)ör unb Veacljtung finben. ©8 mu§
nod) roeferttlich beffer merben.

®aS Referat mirb mit Veifall aufgenommen unb
üom fSräftbenten beftenS üerbanft.

(gortfeiung folgt.)

Htt$fetr)ittittt0 fliv tondjlofe
f)ur Söfung ber Dtauchfrage bezüglich ber SBirt=

fc£)aftlict)Éeit beS ffeueruugSbetriebeS hat bie Serliner
35erfuchs- unb Sehranftalt für ^Brauerei- im ffahre 1901
einen 3Bettbemerb - für bie befte ®ampfleffel-geuerung
auSgefchrieben. ®iefelbe follte« an jebem ®amffleffet
ohne erhebliche Stuften angebracht merben fönnett unb
geftatten, bai auf 1 qm ffeijflöche unb ©tunbe 7,5 k.g,
baS anbere Mal 25 kg ®ampt gebitbet werbe," ohne
bai ber Sohlenfauregehalt ber abjiehenben .^eijgafe
mefentlich Oerünbert ^i^b unb ohne bai eine toefentliche
ttiauchbilbung entfteht. 3" bem SBettbemcrb hatten
fid) 14 firmen gemelbet. ©omeit biefetben bur<h bie

Vorprüfung §um SBettbemerb gugelaffen maren, mürben
mit bereu Neuerungen burch bie $rüfungSlöm'miffion
unter Vorfig beS Dberingenieur ©ario beS fDîagbeburget
®arnpffeffeI-lReOifionS=35ereinS, im praltifchert betriebe
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hat allerlei Konsequenzen. Mancher Meister'wird da-
durch-lveranlaßt- keinekl Lehrling mehr anzunehmen;' um
der Unterstellung zu entgehen; dadurch erleidet- die

Beiveggrund davon abgehalten. Die Unterstellung unter
das Fabrikgesetz bedingt auch die Haftpflicht für Unfälle
mit all..ihren Gefahren, Nachteilen und Kosten.- Die
Konkurrenzfähigkeit der Kleinbetriebe wird mit der wer-
kürzten ^Arbeitszeit eingeschränkt.

Die.Behauptung, wir feien > in der Arbeiterschutz-
gesetzgebüng noch zurück, erweist sich,, namentlich, soweit
es die Kürzung der Arbeitszeit betrifft, als unrichtig;
die Schweiz- ist hierin am weitesten vorgeschritten.'"Die
Großindustrie hat ganz andere Produktionsverhältnisse'
unh.Bedürfnisse als das Handwerk. Auch der Ein-
wand, es müsse-in der schweizerischen Arbeiterschutzgesetz-
gebung" wieder etwas vorwärts gehen, da seit Erlaß
des Fabrikgesetzes nichts geschehen,, widerlegt Referent
durch - Erwähnung verschiedener sozialgesetzgeHerischer- -

Erlasse und Verordnungen und besonders durch die
immerwährende Aenderung des Fabrikgesetzes und der
Haftpflicht.

Andererseits hat allerdings die Gewerbegesetzgebung
keinerlei Fortschritte erzielt mit Ausnahme der gewerb-
lichen Berufsbildung, die wir dankbar anerkennen. Dem
Bauernstand hat man mit Recht ein Bundesgesetz zur
Förderung der Landwirtschaft gegeben. Der Gewerbe-
stand verlangt nach einem schweizerischen Gewerbegesetz.
Was wollen wir damit erstreben? Dem Bunde sollte
die Regelung einer Reihe von Verhältnissen übertragen
werden, welche die Kantone, Gemeinde und Einzelne
mcht von sich aus ordnen können, so z. B. die Be-
kampfung des unlautern Wettbewerbes, die Regelung
des Submissions-, des Hausierwesens, ferner die materielle
Forderung der Gewerbe und ihre genossenschaftliche
Entwicklung. Außer der gesetzlichen Ordnung des Gc-
Werbewesens muß dasselbe auch in der allgemeinen
Gesetzgebung bessere Berücksichtigung finden, so z. B.

bei der Vereinheitlichung des' Zivilrechts, deu Patent--
taxen, der 'Lebensmittelgesetzgebung,' denk Betreibungs-
Und Konkursgesetz. ' Mit - der allgemeinen Gewerbevrd-
nung wollen, wir aber keim Bundesgesetz,. das - die
Vollziehung den Polizeiorganen» »überläßt, sondern den
gesetzlich geschützten Berussverbänden »unter. stacMicher
Oberaufsicht eine Mitwirkung- zusichert.

Alle diese Fragen haben uns seit Jahren beschäftigt,
sind also -für die -heutigen Verhandlungen nichts nerà
Wir dürfen jedoch nicht die Behörden- blos anklage«,
daß sie die Wünsche des Gewerbestandes vernachlässigen,
sondern sollten auch aufrichtig bekennen, - daß, obwohl
die gewerbliche Organisation -in den - letzten Jahren
schöne Fortschritte erzielt habe, in dieser Beziehung noch'
viel mehr geschehen -könnte,- Nur eine kräftige- Organi-
sation wird Gehör und Beachtung finden. Es muß
noch wesentlich besser werden.

Das Referat wird mit Beifall aufgenommen und
vom Präsidenten bestens verdankt.

(Fortsetzung folgt.)

Auszeichnung für ranchlofe Feuerung.
Zur Lösung der Rauchfrage bezüglich der Wirt-

schaftlichkeit des Feuerungsbetriebes hat die Berliner
Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei- im Jahre-1901
einen Wettbewerb- für die beste Dampfkessel-Feuerung
ausgeschrieben. Dieselbe sollte- an jedem Dampfkessel -

ohne erhebliche Kosten-angebracht werden können und
gestatten, daß auf 1 qm Heizfläche und Stunde 7,5 kg,
das andere Mal 25 kg Dampf gebildet werde, ohne
daß der Kohlensäuregehalt der abziehenden Heizgase
wesentlich verändert wird und ohne daß eine Wesentliche
Rauchbildung entsteht. Zu dem Wettbewerb hatten
sich 14 Firmen gemeldet. Soweit dieselben durch die

Vorprüfung zum Wettbewerb zugelassen waren, wurden
mit deren Feuerungen durch die Prüfungskommission
unter Vorsitz des Oberingenieur Cario des Magdeburger
Dampfkeffel-Revisions-Vereins, im Praktischen Betriebe
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